TUV. TUEV und TUV sind eingetragene Marken. Eine Nutzung und Verwendung bedarf der vorherigen Zustimmung
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Gutachten
gemaR der Zweiten Verordnung liber nahmen

von straBenverkehrsrechtlichen Vo ifteT U V R h e | n | an d ®

zum Einsatz von Fahrzeu e
bei Brauchtumsveranstaltungen ~ Genau. Richtig.
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Fahrzeugidentifizierung A Ch tung fa IS Ch e H6h e

Fahrzeug- und Aufbauart:

Hersteller )
Fahrzeug-ldent-Nr.: 2008-15 _
Fabrikschild (Anbringungsort): =
Betriebserlaubnis-Nr.:

53 ~14)

V)

Beschreibung des Aufbaus mit Bilddokumentation (s. Anlage 1)

‘Mir flehje im Ballon

Fahrzeugdaten

MaRe tiber alles: Lange: 7000 mm; Breite:2900 mm Hoehe 5000 mm
Zulassiges Gesamtgewicht: 6000 kg

Zulassige Achslast: vorn: 3000 kg; hinten: 3000 kg / kg

Zahl der Achsen: 2

GroRenbezeichnung der Bereifung: 8.00R20

Art der Betriebsbremse:  Auflaufbremse

Art der Feststellboremse: per Kurbel auf Achse 2 wirkend

Lenkung: Lenkeinschlag [] nicht begrenzt/
X auf _60__ Grad begrenzt*) Bemerkungen:

Art der mechanischen Verbindungseinrichtung®):

X Zugsse [] Zugkugelkupplung

[] Bolzenkupplung [] Sonstige Verbindungs-
einrichtung:
Beschreibung:

Zuggabel, -deichsel,
X Originalzustand
[] geanderte Ausfiihrung:
[J Kupplungskugel
[J] Bolzenkupplung

Sicherheitsvorkehrungen fiir die Personenbeférderung

Ein-/Ausstiege (Beschreibung, MaRe):

vorhanden: ja/[ nein
Wo: Hinten
Bemerkungen:

Briistung, Haltevorrichtung (Beschreibung, MaRe, Lage):

vorhanden: ja /O nein
Hoéhe: min. 1000 mm
Bemerkungen:

2008-15


Norbert Müschen
Achtung falsche Höhe

Norbert Müschen

Norbert Müschen
Mir flehje im Ballon
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A TUVRheinland®

Genau. Richtig.
Auflagen, Beschrankungen und Giiltigkeitsdauer 2008-15

Auf An- und Abfahrten*)
Sind die erforderlichen Leuchtentrager anzubringen:
[J vorn/ X hinten/ [] keine

(kann bei Begleitfahrzeug [ vor dem Fahrzeug/ [J hinter dem Fahrzeug/
[J vor der Fahrzeugkombination/ [] hinter der Fahrzeugkombination entfallen)

betragt die zulassige Fahrgeschwindigkeit (Betriebsvorschrift)

[J6 km/h/ [X] 25 km/h/  km/h. Ein Geschwindigkeits-schild nach § 58 StVZO O ist/ O ist nicht erforderlich.

sind alle Aufbauten fest und sicher anzubringen - (Gelanderbefestigung verstarken / befestigen)

durfen auf X dem Fahrzeug/ [Jder Fahrzeugkombination [] Personen/ [X] keine Personen beférdert werden.
Zum Ziehen des Anhangers muss ein geeignetes Zugfahrzeug verwendet werden*)

[] Das Zugfahrzeug muss mit einer Einleitungs-Durckluftoremsanlage ausgeristet sein.

[J Das Zugfahrzeug muss mit einer Zweileitungs-Druckluftoremsanlage ausgeriistet sein.

X] Das Zugfahrzeug muss mindestens ein tatséchliches Gesamtgewicht von 2000 Kg

Die Bremsverzégerung muss mindestens die unter Abschnitt 3.3 des Merkblattes angegebenen Werte erreichen.

X] Das Zugfahrzeug muss mit einer Verbindungseinrichtung in einer genehmigten und geeigneten Ausfiihrung ausgeristet
sein:

Xl Das Zugfahrzeug muss verkehrs- und betriebssicher sein.

X] Wahrend der Veranstaltung darf nur mit Schrittgeschwindigkeit gefahren werden.

Weitere Auflagen und Beschrankungen:

Eine Veranderung der Stehebene(n) ist nicht zulassig !

Bei Personen —und/oder Gepéacktransport ist auf gleichméRige Beladung des Fahrzeuges zu achten. Bitte Achslasten und

Gesamtgewicht beachten

Bemerkungen:

pel Beachtung der geforderten Auflagen und Beschréankungen bestehen auch in Verbindung mit den festgestellten Abweichungen von
der StVZO bzw. der StVO keine Bedenken gegen die Verkehrssicherheit beim Einsatz auf der 0.g. Veranstaltung.

5.6

Giltigkeitsdauer
Das Gutachten ist gliltig fiir die_Session 2007/08 sofern keine baulichen Veranderungen vorgenommen werden.

Huickelhoven, den 26-01-2008

(Siegel)

*) zutreffendes ankreuzen 2008-15
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5.5.1 1. Verlingerung
Bei Bgachtung der geforderten Auflagen und Beschrénkungen bestehen auch in Verbindung mit den festgesteliten
waelcthlljtngen von der StVZO bzw. der StVO keine Bedenken gegen die Verkehrssicherheit beim Einsatz auf der o.g.
eranstaltung. ;
Das Gutachten ist gliltig fir die Session ‘_7/7/“ rall i ;S , sofern keine baulichen Veranderungen vorgenommen werden.
.
- - [
1S MHar £, S
Der amtlich anerkarinte Sachverstandige~2:
fur.den-Kraftfahrzeugverkehr
5.5.2 2. Verlingerung
Bei Beachtung der geforderten Auflagen und Beschrankungen bestehen auch in Verbindung mit den festgesteliten
Abweichungen von der StVZO bzw. der StVO keine Bedenken gegen die Verkehrssicherheit beim Einsatz auf der 0.g.
Veranstaltung. = =
- Das Gutachten ist gliltig fiir die Session Z’O c 3 / l ‘/ , sofern keine baulichen Verénderungén Yorgenommen werden.
%1%14/\/(%4 , den C/)SOZZS/
U 1
5.5.3 3. Verldngerung
Bei Beachtung der geforderten Auflagen und Beschrankungen bestehen auch in Verbindung mit den festgestellten
Abweichungen von der StVZO bzw. der StVO keine Bedenken gegen die Verkehrssicherheit beim Einsatz auf der 0.g.
Veranstaltung.
Das Gutachten ist glltig fir die Session , sofern keine baulichen Verénderungen vorgenommen werden.
[ , den
Der amtlich anerkannte Sachversténdige
fur den Kraftfahrzeugverkehr
(Siegel)
5.5.4 4. Verlingerung
Bei Beachtung der geforderten Auflagen und Beschrankungen bestehen auch in Verbindung mit den festgestellten
Abweichungen von der StVZO bzw. der StVO keine Bedenken gegen die Verkehrssicherheit beim Einsatz auf der o.g.
Veranstaltung.
Das Gutachten ist gtiltig fir die Session , sofern keine baulichen Veranderungen vorgenommen werden.
, den
Der amtlich anerkannte Sachversténdige
fiir den Kraftfahrzeugverkehr

(Siegel)
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® TOV, TUEV und TUV sind eingetragene Marken. Eine Nutzung und Verwendung bedarf der vorherigen Zustimmung.
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TUV Rheinland Berlin Brandenburg Pfalz e.V.
Technische Priifstelle fur den Kraftfahrzeugverkehr

Fotodokumentation
Amtliches Kennzeichen ohne (D) Ort
Fahrzeug-ldent.-Nr. dkakx200815 Datum

Geilenkirchen
05.02.2024

TUVRheinland®

Genau. Richtig.
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® TUV. TUEV und TUV sind eingetragene Marken. Eine Nutzung und Verwendung bedarf der vorherigen Zustimmung.
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TUV Rheinland Berlin Brandenburg Pfalz e.V.
Technische Priifstelle fur den Kraftfahrzeugverkehr

Fotodokumentation

Amtliches Kennzeichen ohne (D) Ort
Fahrzeug-ldent.-Nr. *hbenaseer200815 Datum

Geilenkirchen
05.02.2024

A TUVRheinland®

Genau. Richtig.
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® TUV. TUEV und TUV sind eingetragene Marken. Eine Nutzung und Verwendung bedarf der vorherigen Zu
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2008 - 15

Anlage 1 zu Pkt.2 Bilddokumentation 2019/20

A TUVRheinland®

Genau. Richtig.




